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792/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Josef Muchitsch, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Angestelltengesetz 
und das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Angestelltengesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Angestelltengesetz BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2018, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 36 und § 37 entfallen.  

§ 36. (1) Eine Vereinbarung, durch die der 
Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit wirksam, als: 

 1. der Angestellte im Zeitpunkt des Abschlusses 
der Vereinbarung nicht minderjährig ist; 

 2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des 
Angestellten in dem Geschäftszweig des 
Dienstgebers bezieht und den Zeitraum eines 
Jahres nicht übersteigt; und 

 3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit 
oder Ort und im Verhältnis zu dem 
geschäftlichen Interesse, das der Dienstgeber an 
ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung 
des Fortkommens des Angestellten enthält. 

 § 36. (1) Eine Vereinbarung, durch die der 
Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit wirksam, als: 

 1. der Angestellte im Zeitpunkt des Abschlusses 
der Vereinbarung nicht minderjährig ist; 

 2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des 
Angestellten in dem Geschäftszweig des 
Dienstgebers bezieht und den Zeitraum eines 
Jahres nicht übersteigt; und 

 3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit 
oder Ort und im Verhältnis zu dem 
geschäftlichen Interesse, das der Dienstgeber an 
ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung 
des Fortkommens des Angestellten enthält. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, 
wenn sie im Rahmen eines Dienstverhältnisses getroffen 
wird, bei dem das für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührende Entgelt das 
Zwanzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
ASVG nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind 
bei der Ermittlung des Entgelts im Sinne des ersten 
Satzes außer Acht zu lassen. 

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, 
wenn sie im Rahmen eines Dienstverhältnisses getroffen 
wird, bei dem das für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührende Entgelt das 
Zwanzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
ASVG nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind 
bei der Ermittlung des Entgelts im Sinne des ersten 
Satzes außer Acht zu lassen. 

§ 37. (1) Hat der Dienstgeber durch schuldbares 
Verhalten dem Angestellten begründeten Anlaß zum 
vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des 
Dienstverhältnisses gegeben, so kann er die durch die 
Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen den 
Angestellten nicht geltend machen. 

(2) Das gleiche gilt, wenn der Dienstgeber das 
Dienstverhältnis löst, es sei denn, daß der Angestellte 
durch schuldbares Verhalten hiezu begründeten Anlaß 
gegeben oder daß der Dienstgeber bei der Auflösung des 
Dienstverhältnisses erklärt hat, während der Dauer der 
Beschränkung dem Angestellten das ihm zuletzt 
zukommende Entgelt zu leisten. 

(3) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen 
die Konkurrenzklausel vereinbarte Konventionalstrafe ist 
nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache des für 
den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden 
Nettomonatsentgelts nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des 
Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu 
lassen. Hat der/die Angestellte für den Fall des 
Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel eine 
Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die 
Dienstgeber/in nur die verwirkte Konventionalstrafe 
verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz 
eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. 

 

 § 37. (1) Hat der Dienstgeber durch schuldbares 
Verhalten dem Angestellten begründeten Anlaß zum 
vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des 
Dienstverhältnisses gegeben, so kann er die durch die 
Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen den 
Angestellten nicht geltend machen. 

(2) Das gleiche gilt, wenn der Dienstgeber das 
Dienstverhältnis löst, es sei denn, daß der Angestellte 
durch schuldbares Verhalten hiezu begründeten Anlaß 
gegeben oder daß der Dienstgeber bei der Auflösung des 
Dienstverhältnisses erklärt hat, während der Dauer der 
Beschränkung dem Angestellten das ihm zuletzt 
zukommende Entgelt zu leisten. 

(3) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen 
die Konkurrenzklausel vereinbarte Konventionalstrafe ist 
nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache des für 
den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden 
Nettomonatsentgelts nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des 
Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu 
lassen. Hat der/die Angestellte für den Fall des 
Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel eine 
Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die 
Dienstgeber/in nur die verwirkte Konventionalstrafe 
verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz 
eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. Artikel X Abs. 2 wird folgende Z 19 angefügt:  

(2)  

 1. … 
 (2)  

 1. … 

  „19. § 36 und 37 treten mit Ablauf des 30. Juni 2019 
außer Kraft.“ 

 19. § 36 und 37 treten mit Ablauf des 
30. Juni 2019 außer Kraft. 

 Artikel 2  

 Änderung des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz BGBl. 
Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 100/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 2c lautet:  

§ 2c. (1) Eine Vereinbarung, durch die der/die 
Arbeitnehmer/in, auf dessen/deren Arbeitsverhältnis das 
Angestelltengesetz (AngG), BGBl. Nr. 292/1921, nicht 
anzuwenden ist, für die Zeit nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit wirksam, als: 

 1. der/die Arbeitnehmer/in im Zeitpunkt des 
Abschlusses der Vereinbarung nicht 
minderjährig ist; 

 2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin in dem 
Geschäftszweig des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin bezieht und den Zeitraum eines 
Jahres nicht übersteigt; und 

 3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit 
oder Ort und im Verhältnis zu dem 
geschäftlichen Interesse, das der/die 
Arbeitgeber/in an ihrer Einhaltung hat, eine 
unbillige Erschwerung des Fortkommens des 

„§ 2c (1) Eine Vereinbarung, durch die der/die 
Arbeitnehmer/in für die Zeit nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist unwirksam.“ 

 § 2c (1) Eine Vereinbarung, durch die der/die 
Arbeitnehmer/in, auf dessen/deren Arbeitsverhältnis das 
Angestelltengesetz (AngG), BGBl. Nr. 292/1921, nicht 
anzuwenden ist, für die Zeit nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist unwirksam.nur insoweit 
wirksam, als: 

 1. der/die Arbeitnehmer/in im Zeitpunkt des 
Abschlusses der Vereinbarung nicht 
minderjährig ist; 

 2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin in dem 
Geschäftszweig des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin bezieht und den Zeitraum eines 
Jahres nicht übersteigt; und 

 3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit 
oder Ort und im Verhältnis zu dem 
geschäftlichen Interesse, das der/die 
Arbeitgeber/in an ihrer Einhaltung hat, eine 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin enthält. unbillige Erschwerung des Fortkommens des 

Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin enthält. 

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, 
wenn sie im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses getroffen 
wird, bei dem das für den letzten Monat des 
Arbeitsverhältnisses gebührende Entgelt das 
Zwanzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Ermittlung des Entgelts im 
Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen. 

 (2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, 
wenn sie im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses getroffen 
wird, bei dem das für den letzten Monat des 
Arbeitsverhältnisses gebührende Entgelt das 
Zwanzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Ermittlung des Entgelts im 
Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen. 

(3) Hat der/die Arbeitgeber/in durch schuldbares 
Verhalten dem/der Arbeitnehmer/in begründeten Anlass 
zum vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses gegeben, so kann er/sie die durch 
die Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen 
den/die Arbeitnehmer/in nicht geltend machen. 

 (3) Hat der/die Arbeitgeber/in durch schuldbares 
Verhalten dem/der Arbeitnehmer/in begründeten Anlass 
zum vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses gegeben, so kann er/sie die durch 
die Konkurrenzklausel begründeten Rechte gegen 
den/die Arbeitnehmer/in nicht geltend machen. 

(4) Das gleiche gilt, wenn der/die Arbeitgeber/in 
das Arbeitsverhältnis löst, es sei denn, dass der/die 
Arbeitnehmer/in durch schuldbares Verhalten hiezu 
begründeten Anlass gegeben oder dass der/die 
Arbeitgeber/in bei der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses erklärt hat, während der Dauer der 
Beschränkung dem/der Arbeitnehmer/in das ihm/ihr 
zuletzt zukommende Entgelt zu leisten. 

 (4) Das gleiche gilt, wenn der/die Arbeitgeber/in 
das Arbeitsverhältnis löst, es sei denn, dass der/die 
Arbeitnehmer/in durch schuldbares Verhalten hiezu 
begründeten Anlass gegeben oder dass der/die 
Arbeitgeber/in bei der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses erklärt hat, während der Dauer der 
Beschränkung dem/der Arbeitnehmer/in das ihm/ihr 
zuletzt zukommende Entgelt zu leisten. 

(5) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen 
die Konkurrenzklausel vereinbarte Konventionalstrafe ist 
nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache des für 
den letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührenden 
Nettomonatsentgelts nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des 
Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu 
lassen. Hat der/die Arbeitnehmer/in für den Fall des 
Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel eine 
Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die 
Arbeitgeber/in nur die verwirkte Konventionalstrafe 
verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz 

 (5) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen 
die Konkurrenzklausel vereinbarte Konventionalstrafe ist 
nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache des für 
den letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührenden 
Nettomonatsentgelts nicht übersteigt. Allfällige 
Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des 
Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu 
lassen. Hat der/die Arbeitnehmer/in für den Fall des 
Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel eine 
Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die 
Arbeitgeber/in nur die verwirkte Konventionalstrafe 
verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. 

 2. Dem § 19 Abs. 1 wird folgende Z 42 angefügt:  

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 
mit 1. Juli 1993 in Kraft. § 2 tritt gleichzeitig mit dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 1) in 
Kraft. 

 1. … 

 (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 
mit 1. Juli 1993 in Kraft. § 2 tritt gleichzeitig mit dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 1) in 
Kraft. 

 1. … 

  „42. § 2c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2019, tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft.“ 

 42. § 2c in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2019, tritt mit 1. Juli 2019 
in Kraft. 
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